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Ratschlag zu einer Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern vom 
12. April 2000 (Steuergesetz, StG): Anpassungen des kantonalen Rechts an das 
Bundesrecht (Unternehmenssteuerreform II, Vereinfachte Nachbesteuerung in 
Erbfällen und straflose Selbstanzeige, Abschaffung der Dumont-Praxis, 
Gaststaatgesetz); Amtshilfe an Behörden anderer Kantone; Vorverlegung des 
allgemeinen Fälligkeitstermins beim Steuerbezug  
 
09.0594.02, Bericht der WAK vom 18.09.2009 

 

://: Zustimmung (mit redaktioneller Änderung) (mit redaktioneller Änderung)  

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 09.0594.01 vom 21. April 2009 sowie in den Bericht der Wirtschafts- 
und Abgabekommission Nr. 09.0594.02 vom 18. September 2009, beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 15 Abs. 1 und 2 erhalten folgende neue Fassung: 

§ 15. Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Personen nach Art. 2 
Abs. 2 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007 werden insoweit nicht besteuert, 
als das Bundesrecht eine Steuerbefreiung vorsieht. 
2 Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle 
Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von 
Geschäftsvermögen. Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von 
Geschäftsvermögen in das Privatvermögen oder in ausländische Betriebe oder 
Betriebsstätten. Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder 
vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen. Gleiches gilt für 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer 
Kapitalgesellschaft  oder Genossenschaft, sofern der Eigentümer oder die 
Eigentümerin sie im Zeitpunkt  des Erwerbs zum Geschäftsvermögen erklärt. § 19b 
bleibt vorbehalten. 

Ablage:     
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§ 15 Abs. 1 erhält  folgende neue Fassung: 

§ 15. Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Personen nach Art. 2 
Abs. 2 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007 werden insoweit nicht besteuert, 
als das Bundesrecht eine Steuerbefreiung vorsieht. 

 

§19 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
2 Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle 
Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von 
Geschäftsvermögen. Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von 
Geschäftsvermögen in das Privatvermögen oder in ausländische Betriebe oder  
Betriebsstätten. Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder 
vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit dienen. Gleiches gilt für 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, sofern der Eigentümer oder die 
Eigentümerin sie im Zeitpunkt des Erwerbs zum Geschäftsvermögen erklärt. § 19b 
bleibt vorbehalten. 

 
Nach § 19 werden folgende neue §§ 19a und 19b eingefügt: 

b) Aufschubtatbestände 

§ 19a. Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der 
steuerpflichtigen Person als Überführung in das Privatvermögen. 
2 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben und Erbinnen 
fortgeführt, so wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der den 
Betrieb übernehmenden Erben und Erbinnen bis zur späteren Realisierung 
aufgeschoben, soweit diese die bisherigen für die Einkommenssteuer 
massgebenden Werte übernehmen. 

 

c) Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens 

§ 19b. Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der 
Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren 
Aufwandes im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte 
mindestens 10 Prozent des  Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft darstellen. 

 
2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die ver-
äusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuerpflichtigen 
Person oder des Personenunternehmens waren. 

 

Titel b (vor § 20) wird neu zu Titel d) 

 

§ 21 Abs. 1 lit. c erhält folgende neue Fassung: 

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Beteiligungen aller Art; ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im Sinne von 
Artikel 4a des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Verrechnungssteuer 
an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Vermögensertrag gilt in 
 dem Jahre als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung entsteht 
(Art. 12 Abs. 1 und 1bis Verrechnungssteuergesetz); Abs. 1bis bleibt vorbehalten; 
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Nach § 21 Abs. 1 wird folgender neuer Abs. 1bis eingefügt: 
1bis Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen u. dgl.) sind im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn 
diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals 
einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 

 

§ 21 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen wird gleich behandelt 
wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital.  

 

§ 29 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 29. Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens ersetzt, so 
können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anlagegüter übertragen 
werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind und sich in der Schweiz 
befinden. Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften durch 
Gegenstände des beweglichen Vermögens. 

 

§ 31 Abs. 2 lit. a erhält folgende neue Fassung: 

a) die Unterhaltskosten und die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen 
Liegenschaften; 

 

Nach § 38a wird folgender neuer § 38b eingefügt: 

c) Liquidationsgewinne 

§ 38b. Wird die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr 
oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, 
so ist die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen 
Reserven getrennt vom übrigen Einkommen zu besteuern. Einkaufsbeiträge 
gemäss § 32 Abs. 1 lit. d sind abziehbar. Werden keine solchen Einkäufe 
vorgenommen, so wird die Steuer auf dem Betrag der realisierten stillen Reserven, 
für den die steuerpflichtige Person die Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss § 32 
Abs. 1 lit. d nachweist, in gleicher Weise wie Kapitalleistungen aus Vorsorge 
gemäss § 39 erhoben. Für die Bestimmung des auf den Restbetrag der realisierten 
stillen Reserven anwendbaren Satzes ist ein Fünftel dieses Restbetrages 
massgebend. 
2 Abs. 1 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erbberechtigten und 
die Vermächtnisnehmenden, sofern sie das übernommene Unternehmen nicht 
fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalenderjahre nach 
Ablauf des Todesjahres des Erblassers oder der Erblasserin. 

 

Titel c (vor § 39) wird neu zu Titel d). 

 

§ 46 Abs. 6 erhält folgende neue Fassung: 
6 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermögen der 
steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommenssteuer 
massgeblichen Wert bewertet. 
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§ 49 Abs. 1 lit. a erhält folgende neue Fassung: 

a) 100’000 Franken für in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebende 
Ehegatten sowie für Alleinstehende im Sinne von § 35 Abs. 1 lit. e; 

 

§ 66 lit. h erhält folgende neue Fassung: 

h) die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem 
unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen 
Begünstigten nach Art. 2 Abs. 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007 für die 
Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von 
deren Dienststellen benützt werden. 
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§ 69 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
4 Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von 
Beteiligungen, welche die Voraussetzungen nach § 77 Abs. 5 lit. b erfüllen, werden 
dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind. 

 

§ 73 Abs. 1 und 1bis erhalten folgende neue Fassung: 

§ 73. Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens ersetzt, so 
können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anlagegüter übertragen 
werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind und sich in der Schweiz 
befinden. Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften durch 
Gegenstände des beweglichen Vermögens. 
1bis Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue 
Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10 
Prozent des Grund- oder Stammkapitals oder mindestens 10 Prozent des Gewinns 
und der Reserven der anderen Gesellschaft ausmacht und diese Beteiligung 
während mindestens eines Jahres im Besitz der Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft war. 

 

§ 77 Titel und Abs. 1 erhalten folgende neue Fassung: 

a) Beteiligungsabzug 

§ 77. Die Gewinnsteuer einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft ermässigt 
sich im Verhältnis des Nettoertrages aus den Beteiligungsrechten zum gesamten 
Reingewinn, wenn die Gesellschaft oder Genossenschaft: 

a) zu mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer anderen 
Gesellschaft beteiligt ist; 

b) zu mindestens 10 Prozent am Gewinn und an den Reserven einer anderen 
Gesellschaft beteiligt ist; oder 

c) Beteiligungsrechte im Verkehrswert von mindestens einer Million Franken hält. 

 

§ 77 Abs. 5 lit. b erhält folgende neue Fassung: 

b) wenn die veräusserte Beteiligung mindestens 10 Prozent des Grund- oder 
Stammkapitals einer anderen Gesellschaft betrug oder einen Anspruch auf 
mindestens 10 Prozent des Gewinns und der Reserven einer anderen Gesellschaft 
begründete und während mindestens eines Jahres im Besitz der veräussernden 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war; fällt die Beteiligungsquote infolge 
Teilveräusserung unter 10 Prozent, so kann die Ermässigung für jeden folgenden 
Veräusserungsgewinn nur beansprucht werden, wenn die Beteiligungsrechte am 
Ende des Steuerjahres vor dem Verkauf einen Verkehrswert von mindestens einer 
Million Franken hatten. 

 

§ 141 erhält folgende neue Fassung: 

§ 141. Die Steuerbehörden erteilen den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden des 
Kantons und der Gemeinden auf Ersuchen hin oder von sich aus alle erforderlichen 
Auskünfte, soweit hiefür ein vorrangiges öffentliches Interesse besteht und soweit 
diese Behörden die Auskünfte zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. 
Die Auskunftspflicht besteht auch gegenüber den Verwaltungs- und 
Gerichtsbehörden anderer Kantone, soweit der andere Kanton Gegenrecht hält. 
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§ 152 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 
3 Zudem haben Kapitalgesellschaften und Genossenschaften das ihrer Veranlagung 
zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der 
Steuerpflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder 
Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern und 
Zuschüssen im Sinne von § 21 Abs. 3, den offenen und den aus versteuertem 
Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem 
wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt. 

 

Titel 1. vor § 177 erhält folgende neue Fassung: 

1. Ordentliche Nachsteuer 

 

Nach § 179 wird folgender neuer § 179a eingefügt: 

4. Vereinfachte Nachbesteuerung von Erben und Erbinnen 

§ 179a. Alle Erben und Erbinnen haben unabhängig voneinander Anspruch auf eine 
vereinfachte Nachbesteuerung der vom Erblasser oder von der Erblasserin 
hinterzogenen Bestandteile von Vermögen und Einkommen, wenn: 

a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b) sie die Verwaltung bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens- und 
Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützen; und  

c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemühen. 
2 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen 
Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche Veranlagung berechnet 
und samt Belastungszins nachgefordert. 
3 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die Erbschaft amtlich 
oder konkursamtlich liquidiert wird. 
4 Auch der Willensvollstrecker oder die Willenvollstreckerin und der 
Erbschaftsverwalter oder die Erbschaftsverwalterin kann um eine vereinfachte 
Nachbesteuerung ersuchen. 

 

 

§ 209 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an, so 
wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: 

a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b) sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos unterstützt; 
und  

c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht. 

 

§ 209 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 
4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetzungen 
nach Abs. 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt. 
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§ 211 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 
4 Zeigt sich eine Person nach Abs. 1 erstmals selbst an und sind die 
Voraussetzungen nach § 209 Abs. 3 lit. a und b erfüllt, so wird von einer 
Strafverfolgung abgesehen und die Solidarhaftung entfällt. 

 

§ 212 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 212. Wer Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe er im Inventarverfahren 
verpflichtet ist, verheimlicht oder beiseite schafft in der Absicht, sie der 
Inventaraufnahme zu entziehen, wer zu einer solchen Handlung anstiftet oder dazu 
Hilfe leistet, wird mit Busse bestraft. 

 

§ 212 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt: 
4 Zeigt sich eine Person nach Abs. 1 erstmals selbst an, so wird von einer 
Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nachlasswerten 
im Inventarverfahren und wegen allfälliger anderer in diesem Zusammenhang 
begangener Straftaten abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: 

a) die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist; und  

b) die Person die Verwaltung bei der Berichtigung des Inventars vorbehaltlos 
unterstützt. 

 

Vor § 215 wird folgender neuer Titel a) eingefügt: 

a) Allgemeines 

 

Nach § 215 wird folgender neuer § 215a eingefügt: 

b) Selbstanzeige 

§ 215a. Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals eine in ihrem 
Geschäftsbetrieb begangene Steuerhinterziehung selbst an, so wird von einer 
Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: 

a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 

b) sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos unterstützt; 
und 

c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht. 
2 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden: 

a) nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes innerhalb der 
Schweiz; 

b) nach einer Umwandlung nach den Art. 53–68 des Fusionsgesetzes vom 3. 
Oktober 2003 (FusG) durch die neue juristische Person für die vor der Umwandlung 
begangenen Steuerhinterziehungen; 

c) nach einer Absorption (Art. 3 Abs. 1 Bst. a FusG) oder Abspaltung (Art. 29 Bst. b 
FusG) durch die weiterbestehende juristische Person für die vor der Absorption oder 
Abspaltung begangenen Steuerhinterziehungen. 
3 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertretern der 
juristischen Person eingereicht werden. Von einer Strafverfolgung gegen diese 
Organe oder Vertreter wird abgesehen und ihre Solidarhaftung entfällt. 
4 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiedener Vertreter der 
juristischen Person diese wegen Steuerhinterziehung erstmals an und ist die 
Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt, so wird von einer 
Strafverfolgung der juristischen Person, sämtlicher aktueller und ausgeschiedener 
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Mitglieder der Organe und sämtlicher aktueller und ausgeschiedener Vertreter 
abgesehen. Ihre Solidarhaftung entfällt. 
5 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetzungen nach 
Abs. 1 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt. 
6 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in der Schweiz kann 
keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden. 

 

§ 223 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 
3 Liegt eine Selbstanzeige nach § 209 Abs. 3 oder § 215a Abs. 1 vor, so wird von 
einer Strafverfolgung wegen allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck 
dieser Steuerhinterziehung begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den 
Fällen nach den §§ 211 Abs. 4 und 215a Abs. 3 und 4 anwendbar. 

 

§ 224 wird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 
3 Liegt eine Selbstanzeige nach § 209 Abs. 3 oder § 215a Abs. 1 vor, so wird von 
einer Strafverfolgung wegen Veruntreuung von Quellensteuern und anderen 
Straftaten, die zum Zweck der Veruntreuung von Quellensteuern begangen wurden, 
abgesehen. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen nach den §§ 211 Abs. 4 und 
215a Abs. 3 und 4 anwendbar. 

 

§ 234 wird um folgenden Abs. 16 ergänzt: 
16 Die Änderungen und Ergänzungen gemäss Grossratsbeschluss vom tt.mm.jjjj 
werden erstmals wie folgt anwendbar: 

a) die §§ 15 Abs. 1, 49 Abs. 1 lit. a, 66 lit. h und 141 ab Eintritt der Rechtskraft des 
Grossratsbeschlusses; 

b) die §§ 31 Abs. 2 lit. a, 179a, 209 Abs. 3 und 4, 211 Abs. 4, 212 Abs. 1 und 4, 
215a, 223 Abs. 3 und 224 Abs. 3 ab 1. Januar 2010; auf Erbgängen, die vor 
diesem Zeitpunkt eröffnet wurden, gelten die Bestimmungen über die Nachsteuern 
nach bisherigem Recht; 

c) die §§ 19 Abs. 2, 19a, 19b, 21 Abs. 1 lit. c, 1bis und 3, 29 Abs. 1, 38b, 46 Abs. 6, 
69 Abs. 4, 73 Abs. 1 und 1bis, 77 Abs. 1 und 5 lit. b sowie 152 Abs. 3 für die 
Steuern der Steuerperiode 2011.  

 

 

II. Änderung anderer Erlasse 

 

Das Gesetz über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven vom 9. Februar 
19891 wird wie folgt geändert: 

                                            
1 SG 819.410. 
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Nach § 12 wird folgender neuer § 12a eingefügt: 

12a. Übergangsbestimmung 

§ 12a. Die Auflösung der bestehenden Arbeitsbeschaffungsreserven richtet sich 
nach Bundesrecht. 
2 Der Regierungsrat hebt dieses Gesetz auf, sobald alle nach diesem Gesetz 
gebildeten Reserven aufgelöst sind. 

 

III. 

 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt 
ihrer Rechtskraft wirksam. 

 


